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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I.V.M. §§ 1 - 23 BAUNVO 

1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wird festgesetzt, dass die Grundflächenzahl durch Stell-

plätze, Garagen und Nebenanlagen (i.S.d. § 12 und § 14 BauNVO) nicht überschritten 

werden darf. 

2. Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der in der Planzeichnung gesondert festgesetz-

ten Fläche für Stellplätze zulässig. 

3. Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 

5 BauGB) 

Gemäß Planzeichnung wird eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-

mung „Festplatz“ sowie eine Fläche für Sport- und Spielanlagen“ festgesetzt. 

4. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft in Verbindung mit Festsetzungen für das Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

4.1. Maßnahme M1 - Eingrünung  

Zur Eingrünung des Plangebietes ist auf der in der Planzeichnung eingezeichneten Flä-

che für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern ( § 9 Abs. 1 N. 

25a, Nr. 25b BauGB) entlang der Römerstraße B 47 eine 5 reihige Baumhecke aus 

standortheimischen Arten zu pflanzen (beispielhafte Pflanzliste und Pflanzschema in Ab-

schnitt D). Es sind 5 % Bäume erster Ordnung, 10% Bäume II. Ordnung und 85 % Sträu-

cher zu pflanzen. Die Gehölze sind in diesem Zusammenhang in der Regel in einem 

Abstand von 1,5 m versetzt zueinander zu pflanzen. Ausfälle sind gleichartig zu erset-

zen. Bestehende Gehölze sind zu erhalten und in die Pflanzung zu integrieren. Entlang 

der dem Plangebiet zugewandten Seite ist zudem eine Reihe Wildobstbäume zu pflan-

zen. Der Abstand zur Baumhecke sollte mindestens 5 m betragen und der Abstand zwi-

schen den Einzelnen Bäumen 10 m. Die Restliche Fläche / angrenzenden Randbereiche 

sind als blütenreiche Krautsäume zu entwickeln und 1-mal jährlich zu mähen. In die Flä-

che sind Kleinstrukturen wie Stein- oder Totholzhaufen zu integrieren. 

4.2. Maßnahme M2 - Wasserdurchlässige Beläge 

Zufahrten, Stellplätze und Wege sind mit wasserdurchlässigem Belag zu erstellen. Der 

Abflussbeiwert darf 0,7 nicht übersteigen. Auch der Unterbau ist entsprechend wasser-

durchlässig herzustellen. 

4.3. Maßnahme M3 – Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksfläche 

Auf der nicht bebauten Grundstücksfläche sind zusätzlich zur festgesetzten Eingrünung 

10 Laub- oder Wildobsthochstämme zu pflanzen (beispielhaft Pflanzliste A in Abschnitt 

D). Zusätzlich sind 10 % der Fläche mit weiteren Gehölzen und Sträuchern zu bepflan-

zen. 
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5. Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 

Die Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen wird im weiteren Verfahren erarbeitet und 

mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

(ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN IM RAHMEN DES BEBAUUNGSPLANES) 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist deckungsgleich mit dem räumlichen Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans. 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

1.1. Materialien im Dachbereich 

Eine Dacheindeckung von geneigten Dächern ist nur mit nicht glänzenden Materialien, 

sowie als begrüntes Dach zulässig. 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen sind grundsätzlich unzulässig. 

1.2. Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie 

Anlagen zur Energie- sowie zur Warmwassergewinnung auf dem Dach sind unabhängig 

von ihrer konstruktiv bedingten Farbgebung, zulässig. 

1.3. Fassadengestaltung 

Für die Fassadengestaltung sind grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien 

und Farben i.V.m. § 5 LBauO (Verunstaltungsgebot) nicht zulässig. 

Begrünungen sind uneingeschränkt zulässig.  

2. Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Baugrundstücke  

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

- wird ergänzt -  

C. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 

- wird ergänzt - 

D. PFLANZLISTEN 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Listen 

sind nicht abschließend. 

Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Ver-

wendung von einheimischen Gehölzen.  

In diesem Zusammenhang wird auf § 40 BNatSchG verwiesen, wonach ab dem 1. März 

2020 nur gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet Nr. 41 (Westdeutsches 

 
1  Gemäß „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit, 01/2012 
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Bergland und Oberrheingraben) zu verwenden sind. Das Ausbringen gebietsfremder 

Pflanzen in der freien Natur bedarf einer Genehmigung der zuständigen Behörde.  

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gem. den Gütebestimmungen des BdB 

(Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit 

der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen. In der Regel ist bei Ge-

hölzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1,5 m einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m2 zu 

rechnen. 

Soweit der vorliegende Bebauungsplan nichts anderes regelt oder im Sinne des § 1 

LNRG nichts anderes vereinbart wurde, ist auf die Einhaltung der Grenzabstände nach 

dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47) zu achten. Insbesondere fol-

gende Grenzabstände sind zu beachten: 

Bäume (ausgenommen Obst-

bäume) 
 Obstbäume  

▪ Sehr stark wachsende 

Bäume 

4,00 m ▪ Walnusssämlinge 4,00 m* 

▪ Stark wachsende Bäume 2,00 m ▪ Kernobst, stark wachsend 2,00 m 

▪ Alle übrigen Bäume 1,50 m ▪ Kernobst, schwach wach-

send 

1,50 m 

Sträucher (ausgenommen Bee-

renobststräucher) 

 Beerenobststräucher  

▪ Stark wachsende Sträu-

cher 

1,00 m ▪ Brombeersträucher 1,00 m 

▪ Alle übrigen Sträucher 0,50 m ▪ Alle übrigen Beerenobst-

sträucher 

0,50 m 

Hecken  

▪ Hecken bis zu 1,00 m Höhe 0,25 m 

▪ Hecken bis zu 1,50 m Höhe 0,50 m 

▪ Hecken bis zu 2,00 m Höhe 0,75 m 

▪ Hecken über 2,00 m Höhe einen um das Maß der Mehrhöhe größeren 

Abstand als 0,75 m 

Die Abstände verdoppeln sich an Grenzen zu landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch, 

kleingärtnerisch oder für den Weinbau genutzten Flächen. 

*Ausgenommen sind sehr stark wachsende Baumarten in den Fällen des § 44 Nr. 1 a 

(Ausnahme: Pappel-Arten – Populus) und Nr. 2 a Wallnuss-Sämlinge, bei denen der 1,5-

fache Abstand einzuhalten ist. 

1. Pflanzliste A: Maßnahme M1 - Eingrünung 

Bäume 1. Ordnung 

Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv, Stammumfang 12 bis 14 cm, mit Ballen 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Fraxinus excelsior Esche 

Juglans regia Walnuss 

Quercus robur Stieleiche 
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Bäume 2. Ordnung  

Pflanzqualität: Heister, 2xv, Höhe 175 bis 200 cm 

Acer campestre Feldahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Malus silvestris Wildapfel 

Prunus avium Wildkirsche 

Pyrus pyraster Wildbirne 

 

Sträucher  

Pflanzqualität: Strauch, 2xv, Höhe 100 bis 125 cm 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonimus europaeus Pfaffenhütchen 

Rosa canina Hundsrose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 

Wildobstbäume 

Juglans regia Walnuss 

Malus silvestris Wildapfel 

Prunus avium Vogelkirsche 

Pyrus pyraster Wildbirne 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Sorbus domestica Speierling 

 

Sowie vergleichbare Arten 

Beispielhaftes Pflanzraster Baumhecke 

 


